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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1991

Norm

ZustG §13 Abs2

Rechtssatz

Von der Wendung "keine natürliche Person" im Sinne des § 13 Abs 3 ZustG sind auch die sogenannten

"Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit" umfaßt; sie werden also im Zustellrecht wie juristische

Personen behandelt. (§ 48 ASGG).
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